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Umgang mit inhaftierten Müttern 
 
Anfrage der Abgeordneten Dr. Henrike Müller und Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN 
 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. Wie viele inhaftierte Mütter verbüßen aktuell eine Freiheitsstrafe in den beiden 
Standorten der Justizvollzugsanstalt Bremen (JVA) (bitte getrennt nach Bremen und 
Bremerhaven ausweisen)? 
 
2. Welche Programme oder Projekte bietet die JVA Bremen, um minderjährigen 
Kindern inhaftierter Mütter jenseits der üblichen Familienbesuchszeiten Möglichkeiten 
des Kontakts und Umgangs mit ihnen zu bieten, wie gestaltet sich die Auswahl der 
teilnehmenden Gefangenen und wie viele inhaftierte Mütter nehmen derzeit an den 
Programmen teil? 
 
3. Welche Erfahrungen wurden in der JVA mit bestehenden Maßnahmen bezüglich 
der inhaftierten Mütter gemacht und wie können diese sowohl zu einer gelingenden 
Resozialisierung beitragen als auch den speziellen Bedürfnissen der minderjährigen 
Kinder inhaftierter Frauen Rechnung tragen? 
 
 
Zu Frage 1: 
Der Anteil der im Frauenstrafvollzug und der entsprechenden Untersuchungshaft 
befindlichen Insassen beträgt konstant weniger als 3% der 
Gesamtgefangenenpopulation. Im Frauenvollzug der Justizvollzugsanstalt Bremen, 
Standort Bremen, sind derzeit 8 Frauen mit Kindern untergebracht. 6 Insassinnen 
haben je ein minderjähriges Kind. 2 Insassinnen haben 2 minderjährige Kinder. Am 
Standort Bremerhaven gibt es keine Haftplätze für weibliche Gefangene. 
 
Zu Frage 2: 
Die JVA Bremen bietet unter anderem das Projekt „Pinguin Pico“ ( Kinder von 
Inhaftierten - Justizvollzugsanstalt Bremen) an. Die Justizvollzugsanstalt wurde dabei 
konzeptionell vom aus Erasmus+ Mitteln geförderten Projekt „UpFamilies“ 
unterstützt. „UpFamilies“ geht es darum, die Unterstützungsangebote für Familien mit 
inhaftierten Angehörigen zu verbessern und digital zugänglich zu machen. Dieses 
Projekt wendet sich an die Kinder von Inhaftierten, unabhängig davon ob sich diese 
im Frauen- oder im Männervollzug befinden.   
 
Zu Frage 3: 
Zurzeit gibt es keine über die Familienbesuchszeiten hinausgehenden speziellen 
Programme und Projekte, die sich an Insassen des Frauenvollzugs wenden. In 
Anbetracht der einstelligen Anzahl von Betroffenen, werden im Rahmen der 
Vollzugs- und Besuchsplanung passgenaue Einzelfallentscheidungen getroffen, bei 
denen eng mit der Kinder- und Jugendhilfe kooperiert wird. Es wird hierbei davon 
ausgegangen, dass die Faktoren für eine gelingende Resozialisierung bei den 
Insassen unabhängig von ihrem Geschlecht vergleichbar sind. 
Auftrag des Vollzuges ist u.a., die Gefangene zu befähigen, künftig in sozialer 
Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. Wichtige Faktoren für eine 
erfolgreiche Wiedereingliederung sind neben eigenem Wohnraum und einem 
Arbeitsplatz vor allem tragfähige soziale Kontakte. Bei Inhaftierten ist ein besonderes 
Augenmerk auf die Kernfamilie zu richten, allen voran ein guter Umgang mit den 
eigenen Kindern. Es zeigt sich, dass die eigene Familie und insbesondere die 
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eigenen Kinder einen der größten Motivatoren darstellen, wenn es um die Erreichung 
der Vollzugsziele und somit auch um die Forcierung und Erreichung eines 
selbstverantwortlichen und straffreien Lebens geht. 


